
Evangelischer Kirchenverband Köln und Region  Köln, 17. November 2023 
 

Sitzungsleitung: Herr Dr. Seiger 
Berichterstattung: Herr Ebert 

 
 
Sitzungsvorlage Punkt 12 der Sitzung der Verbandsvertretung am 24. November 2023 

 
 
Feststellung des Jahresabschlusses 2022 und Verwendung des Jahresergebnisses 
 
Feststellung des Jahresabschlusses 2022 des Ev. Kirchenverbandes Köln und Region 
 

Der von der Verwaltung aufgestellte Jahresabschluss 2022 wurde nach der Kenntnisgabe und Beratung 

in der Sitzung der Verbandsvertretung am 17.06.2023 von der Verwaltungsleitung, dem Stadtsuperin-

tendenten sowie dem Finanzkirchmeister unterzeichnet und der Rechnungsprüfungsstelle vorgelegt. 

Die Ev. Rechnungsprüfungsstelle Köln-Bonn-Hessen hat von Juli bis August 2023 den Jahresabschluss 

geprüft und legt mit Schreiben vom 24.10.2023 den Prüfungsbericht vor, der mit einem uneinge-

schränkten Bestätigungsvermerk versehen ist.  

Der Jahresabschluss entspricht laut Prüfbericht „…in allen wesentlichen Belangen den Anforderungen 

der gesetzlichen Vorschriften, insbesondere denen der WiVO und deren Durchführungsbestimmungen 

sowie den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung und vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnis-

sen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Ev. Kirchenverbandes Köln und Region 

zum 31. Dezember 2022 sowie seiner Ertragslage für das Berichtsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. 

Dezember 2022. 

Unsere Prüfung des Jahresabschlusses hat zu keinen Einwendungen geführt. 

Es haben sich keine Hinweise ergeben, dass das Leitungsgremium nicht ordnungsgemäß und wirtschaft-

lich gehandelt hat.“ (Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2023, Seite 12) 

 

Der Prüfungsbericht ist in der Cloud verfügbar.  

 

Der Jahresabschluss wird mit einer Bilanzsumme von 118.265.706,98 € und einem Bilanzergebnis so-

wie einem Haushaltsergebnis in der Ergebnisrechnung in Höhe von 7.501.129,77 € festgestellt. 

 

 
Verwendung des Jahresüberschusses 2022 des Ev. Kirchenverbandes Köln und Region 
 

Im Haushaltsjahr 2022 wurde ein Haushalts- sowie Bilanzergebnis in Höhe von 7.501.129,77 € erzielt. 

Die 4 Mio. €, die bereits im Plan für das Jahr 2022 als Rücklagenzuführung vorgesehen waren, werden 

der Allgemeinen Ausgleichsrücklage zugeführt.  

 

Die restlichen 3.501.129,77 € werden wie in den vergangenen Jahren zu 

 

80% = 2.800.903,82 €  

an die dem Ev. Kirchenverband Köln und Region angeschlossenen Kirchengemeinden nach Anzahl der 

Gemeindeglieder per 31.12.2020 (Feststellung der Gemeindegliederzahl u. a. für die Berechnung der 

Gemeindezuweisung 2022) und zu  

 

20% = 700.225,95 €   

an den 20%-Verbandsblock verteilt.  

Die dem 20%-Verbandsblock zustehenden Mittel sollen der Ausgleichsrücklage des 20%-Blocks zuge-

führt werden. 

 

Der Vorstand hat in seiner Sitzung am 14.11.2023 den Prüfungsbericht zur Kenntnis genommen und 

den Jahresabschluss 2022 beraten und empfiehlt nachstehenden Beschluss. 

 

 

 



 
Beschlussvorschlag: 
 
 

1. Feststellung des Jahresabschlusses 2022 

Die Verbandsvertretung stellt gem. § 102 (2) WiVO den Jahresabschluss des Ev. Kirchenverbandes Köln 

und Region zum 31.12.2022 mit einer Bilanzsumme von 118.265.706,98 € und einem Bilanzergebnis 

sowie einem Haushaltsergebnis in der Ergebnisrechnung in Höhe von 7.501.129,77 € fest. 
 

Die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen gelten als genehmigt.  

 

 

2. Verwendung des Jahresüberschusses 2022 

Der Jahresüberschuss 2022 des Ev. Kirchenverbandes Köln und Region in Höhe von 7.501.129,77 € 

wird wie folgt verwendet: 

 

4.000.000 € werden, wie bereits im Plan 2022 vorgesehen, der Allgemeinen Ausgleichsrücklage zuge-

führt. 

 

Die restlichen 3.501.129,77 € werden zu 

 

80% = 2.800.903,82 € 

an die dem Ev. Kirchenverband Köln und Region angeschlossenen Kirchengemeinden nach Anzahl der 

Gemeindeglieder per 31.12.2020 (Feststellung der Gemeindegliederzahl u. a. für die Berechnung der 

Gemeindezuweisung 2022), und zu  

 

20% = 700.225,95 €   

an den 20%-Verbandsblock verteilt.  

Die dem 20%-Verbandsblock zustehenden Mittel werden der Ausgleichsrücklage des 20%-Blocks zuge-

führt. 


